
ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN – AUFSCHULUNGEN 

Wurde das Ausbildungsmodul „Unterstützung bei der Basisversorgung – UBV“ oder die Pflegehilfe-

Ausbildung nach dem Gesundheits- und Krankenpflegegesetz – GuKG absolviert, so sind diese 

Ausbildungen auf die Aufschulungen nach dem StSBBG anzurechnen. 

Das Ausbildungsmodul „Unterstützung bei der Basisversorgung“ ist nicht zu absolvieren, wenn die 

Pflegehilfe-Ausbildung nach dem GuKG nachgewiesen werden kann. 

Die Führung der Berufsbezeichnungen „Diplom Sozialbetreuer/in“, „Fach Sozialbetreuer/in“ und 

„Heimhelfer/in“ ist erst nach erfolgreicher Aufschulung zulässig. Eine gesonderte Bestätigung zur 

Führung der Berufsbezeichnung wird nicht ausgestellt. 

*DSB-A – Diplomsozialbetreuer/in Altenarbeit 

Sozialberufe ALT 
nach dem Steiermärkischen 

Alten-, Familien- und 

Heimhilfegesetz – AFHG  

und  

vergleichbare Ausbildungen 

nach dem Privatschulgesetz 

Sozialbetreuungsberufe NEU 
nach dem Steiermärkischen 

Sozialbetreuungsberufegesetz 

StSBBG 

AUFSCHULUNGEN 
gem. § 21 StSBBG 

Altenfachbetreuer/in 

Diplomsozialbetreuer/in 

� Spezialisierung Altenarbeit 

- Pflegehilfe und 

- jene Teile der Ausbildung zur 

DSB-A*, die nach dem AFHG 

oder Privatschulgesetz 

NICHT umfasst waren und 

- Diplomprüfung (DSB-A) 

Fachsozialbetreuer/in 

� Spezialisierung Altenarbeit 
- Pflegehilfe 

Diplomsozialbetreuer/in 

� Spezialisierung Familienarbeit 
- Pflegehilfe 

Fachsozialbetreuer/in 

� Spezialisierung 

 Behindertenarbeit 

- Pflegehilfe 

Fachsozialbetreuer/in 

� Spezialisierung 

 Behindertenbegleitung 

- UBV 

 

Familienhelfer/in 

Diplomsozialbetreuer/in 

� Spezialisierung Familienarbeit 
- Pflegehilfe 

Diplomsozialbetreuer/in 

� Spezialisierung Altenarbeit 

- Pflegehilfe und 

- jene Teile der Ausbildung zur 

DSB-A, die nach dem AFHG 

oder Privatschulgesetz 

NICHT umfasst waren und 

- Diplomprüfung (DSB-A) 

 



Diplom 
Behindertenpädagoge/ 
Diplom 
Behindertenpädagogin 
 

Diplomsozialbetreuer/in 

� Spezialisierung Familienarbeit 
- Pflegehilfe 

Diplomsozialbetreuer/in 

� Spezialisierung Altenarbeit 

- Pflegehilfe und 

- jene Teile der Ausbildung zur 

DSB-A, die nach dem AFHG 

oder Privatschulgesetz 

NICHT umfasst waren und 

- Diplomprüfung (DSB-A) 

Diplomsozialbetreuer/in 

� Spezialisierung 

 Behindertenarbeit 

- Pflegehilfe 

Fachsozialbetreuer/in 

� Spezialisierung 

 Behindertenarbeit 

- Pflegehilfe 

Diplomsozialbetreuer/in 

� Spezialisierung 

 Behindertenbegleitung 

- UBV 

Fachsozialbetreuer/in 

� Spezialisierung 

 Behindertenbegleitung 

- UBV 

 

Behinderten(fach)betreuer/in 

Fachsozialbetreuer/in 

� Spezialisierung 

 Behindertenarbeit 

- Pflegehilfe 

Fachsozialbetreuer/in 

� Spezialisierung 

 Behindertenbegleitung 

 

- 400 Std. Theorie +  

120 Std. Praktikum 
 

Begünstigt 

Mehr als 5 Jahre Berufs-

erfahrung oder 

das 55. Lbj. vollendet am 

18.01.2008: 
 

200 Std. Theorie + 

120 Std. Praktikum 

 

Heimhelfer/in (AFHG) Heimhelfer/in (StSBBG) 

- UBV 
 

Begünstigt 

Mehr als 5 Jahre Berufs-

erfahrung oder 

das 55. Lbj. vollendet am 

18.01.2008: 
 

20 Std. Theorie +  

40 Std. Praktikum 

 



 


